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 Werkstatt für behinderte Menschen als „Haus für Arbeit und Bildung“ entwickeln 
– persönliche Förderung mit Beschäftigungsauftrag gleichsetzen 

Beschluss 27 / 04 der Bremischen Bürgerschaft Behinderter Menschen 2021 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Sie fordern in Ihrem Beschluss, die Werkstätten weiterzuentwickeln. Die Werkstätten sollen zu ei-
nem „Haus für Arbeit und Bildung“ umgestaltet werden. Insbesondere eine bessere persönliche und 
berufliche Förderung sowie berufliche Qualifizierung und Ausbildungsmodule sind Ihnen ein Anlie-
gen. 
 
Die Werkstätten im Land Bremen entwickeln sich stetig weiter. Die Beschäftigten in den Werkstätten 
sollen nach ihren Wünschen und Neigungen gefördert und qualifiziert werden. In naher Zukunft er-
halten Teilnehmer*innen im Berufsbildungsbereich in allen bremischen Werkstätten für bestimmte 
Qualifikationsmodule, die sie absolviert haben, entsprechende Zertifikate. Es werden also die indivi-
duellen Leistungen des Einzelnen offiziell anerkannt und Bescheinigungen erstellt und an jede und 
jeden Einzelnen gegeben. Dies ist in Niedersachsen bereits der Fall und Bremen schließt sich nun 
für alle WfbM dieser einheitlichen Zertifizierung an. Damit soll die individuelle Leistung und die Quali-
fikation anerkannt und abgebildet sowie der Übergang auf den allgemeinen Arbeitsmarkt gefördert 
werden. 
 
Seit 2020 ist das neue SGB IX in Kraft. Es wird „Bundesteilhabegesetz“ genannt. Der Auftrag der 
Werkstätten ergibt sich aus dem SGB IX. In § 58 SGB IX werden drei Punkte aufgeführt, die die 
Werkstätten erfüllen sollen: 

1. Beschäftigung sicherstellen 
2. Verbesserung der Fähigkeiten und Weiterentwicklung der Persönlichkeit 
3. Förderung des Übergangs auf den allgemeinen Arbeitsmarkt 
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Insbesondere die Verbesserung der Fähigkeiten und die Förderung von Übergängen auf den Ar-
beitsmarkt werden einen immer größeren Schwerpunkt in der Tätigkeit der Werkstätten bilden. Die 
Wünsche und Interessen der Menschen stehen dabei im Mittelpunkt. In § 4 SGB IX wird das so aus-
gedrückt: „Teilhabe am Arbeitsleben entsprechend den Neigungen und Fähigkeiten“.  
 
Wir nehmen den Auftrag aus dem Gesetz ernst und sind dankbar für die konkreten Anregungen, die 
uns die Bremische Bürgerschaft Behinderter Menschen in ihrem Beschluss dazu gibt. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
i.A. Anne Lustig 
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